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I. Amtlicher Teil

Bildung

Verwaltungsvorschrift  
über die schulpsychologische Beratung

(VV-Schulpsychologische Beratung - VVpsyBer)

vom 15. Oktober 2024 
Gz.: 32.2-502-70

Auf Grund des § 146 in Verbindung mit § 133 des Branden-
burgischen Schulgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 2. August 2002 (GVBl. I S. 78) bestimmt der Minister für 
Bildung, Jugend und Sport:

Inhaltsübersicht:

1 – Grundsätze

2 – Aufgaben

3 – Organisation

4 – Arbeitsweise

5 – Dokumentation, Verschwiegenheit und Auskunftserteilung

6 – Inkrafttreten, Außerkrafttreten

1 - Grundsätze

Schulpsychologische Beratung ist Aufgabe des Landes Bran-
denburg und erfolgt durch Schulpsychologinnen und Schul-
psychologen. Die schulpsychologische Beratung unterstützt 
alle an Schule Beteiligte und berät Schulen von der Primarstufe 
bis zur Sekundarstufe II bei Störungen des Schullebens durch 
psychosoziale Konflikte. Die Inanspruchnahme einer schulpsy-
chologischen Beratung durch Schülerinnen und Schüler, Eltern, 
Lehrkräfte oder Schulleitungen ist freiwillig und unterliegt der 
Verschwiegenheitspflicht.

2 - Aufgaben

(1) Die schulpsychologische Beratung berät Schülerinnen und 
Schüler, deren Eltern, die Lehrkräfte, die Schulleitungen und 
die Schulaufsicht. Die Schulpsychologinnen und Schulpsycho-
logen sind präventiv, in Notfällen, bei Konfliktbearbeitungen, 
bei psychologischen Themenbereichen, bei Beeinträchtigungen 
und Störungen im Lernen und Verhalten von Schülerinnen und 
Schülern oder bei besonderen Begabungen tätig. Sie führen an 
Schulen bei Bedarf Fortbildungen oder Supervisionen durch.

(2) Die Schulpsychologinnen und Schulpsychologen nehmen 
insbesondere folgende Aufgaben wahr:

a.	 Beratung und Unterstützung von Schülerinnen und Schü-
lern sowie deren Eltern

Die Schulpsychologinnen und Schulpsychologen diag-
nostizieren Schülerinnen und Schüler bei allen psycho-

logischen Fragestellungen im Zusammenhang mit dem 
Lernen und Verhalten und beraten Eltern und die Schüle-
rinnen und Schüler in der Regel in Abstimmung mit der 
regional zuständigen Sonderpädagogischen Förder- und 
Beratungsstelle (SpFB). Die schulpsychologische Bera-
tung vermittelt für Schülerinnen und Schüler Unterstüt-
zungsmaßnahmen oder hält kurzzeitige psychologische 
Hilfen im Rahmen einer Krisenintervention vor.

b.	 Beratung und Unterstützung der Schulleitungen, Lehr-
kräfte und der Schule

Die Schulpsychologinnen und Schulpsychologen bera-
ten Schulleitungen und Lehrkräfte in allen Fragen, die im 
Zusammenhang mit der Lernentwicklung und dem Ver-
halten stehen, sie beraten zu Fragen der Leistungsmes-
sung - besonders im gemeinsamen Unterricht - sowie bei 
Entscheidungen zur weiteren Schullaufbahn. Im Rahmen 
von Fallbesprechungen für einzelne Schülerinnen und 
Schüler wird mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der SpFB zur Abgrenzung von besonderen Schwierig-
keiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen, psychi-
atrischen Erkrankungen oder sonderpädagogischem För-
derbedarf eine abgestimmte Bewertung vorgenommen. 
Darauf aufbauend entwickeln die Schulpsychologinnen 
und Schulpsychologen ein entsprechendes Beratungsan-
gebot für alle an Schule Beteiligte. Sie führen Veranstal-
tungen für Schulleitungen und Lehrkräfte der Schulen zu 
psychologischen Fragestellungen durch und bieten ihnen 
Trainingseinheiten und Beratung zur Entwicklung und 
Umsetzung der beruflichen Ziele und der dazu notwendi-
gen Kompetenzen an.

c.	 Unterstützung der Schulaufsicht

Die Schulpsychologinnen und Schulpsychologen werden 
bei schulaufsichtlichen Entscheidungen mit vorwiegend 
psychologischen Fragestellungen beteiligt, um dadurch 
zur individuell angemessenen entwicklungsförderlichen 
Gestaltung des Bildungsweges einer Schülerin oder eines 
Schülers sowie zur Erfüllung des allgemeinen schuli-
schen Bildungs- und Erziehungsauftrages gemäß § 4 des 
Brandenburgischen Schulgesetzes beizutragen.

(3) Die Schulpsychologinnen und Schulpsychologen arbeiten 
mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Erziehungsbera-
tungsstellen, der Kinder- und Jugendpsychiatrie, der Jugend- 
und Sozialämter, der regionalen Frühförder- und Beratungs-
stellen sowie anderer psychosozialer Dienste für Kinder und 
Jugendliche zusammen. In dieser Zusammenarbeit wird das 
Einvernehmen mit dem jeweiligen Träger der Einrichtung an-
gestrebt.

3 - Organisation

Die Schulpsychologinnen und Schulpsychologen nehmen ihre 
Aufgaben in den staatlichen Schulämtern und den weiteren 
Arbeitsstellen der Schulpsychologischen Beratung schulform-
übergreifend wahr. Die Arbeitsstellen der schulpsychologi-
schen Beratung werden nach Möglichkeit in räumlicher Nähe 
zur SpFB eingerichtet. Die Schulpsychologinnen und Schul-
psychologen bestimmen einvernehmlich den sonstigen inneren 
Geschäftsablauf, die Rechte der Dienstaufsicht bleiben hier-
durch unberührt.
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4 - Arbeitsweise

(1) Die Schulpsychologinnen und Schulpsychologen werden 
auf Antrag von Eltern, Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften 
und Mitgliedern von Schulleitungen beratend tätig.

(2) Die Beratung minderjähriger Schülerinnen und Schüler 
ist ohne Zustimmung der Eltern zulässig. Sind darüber hinaus 
weitere Maßnahmen erforderlich, bedürfen sie des Einver-
ständnisses der Eltern, soweit durch deren Information nicht 
das körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes oder 
Jugendlichen gefährdet wird. Bei einer dringenden Gefahr für 
das körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes oder 
Jugendlichen ist unverzüglich das Jugendamt zu unterrichten.

(3) Werden Schulpsychologinnen und Schulpsychologen auf An-
trag von Eltern oder minderjährigen Schülerinnen oder Schülern 
tätig, sind die Eltern jeweils über die Ergebnisse der schulpsy-
chologischen Beratung zu informieren, Absatz 2 bleibt unbe-
rührt. Eine Weitergabe der Ergebnisse an Dritte ist nur mit der 
ausdrücklichen Einwilligung der Eltern oder der volljährigen 
Schülerin oder des volljährigen Schülers möglich. Das Erforder-
nis, die Schulpsychologinnen und Schulpsychologen für Fallbe-
sprechungen und andere Beratungen im Rahmen ihrer Aufgaben 
von der Schweigepflicht zu entbinden, bleibt unberührt.

(4) Die Schulpsychologinnen und Schulpsychologen sind im 
Rahmen ihrer Tätigkeit berechtigt, im Benehmen mit der Schul-
leitung und den beteiligten Lehrkräften Unterrichtsbesuche 
durchzuführen und an den Konferenzen der Lehrkräfte teilzu-
nehmen. Ihnen ist gemäß Datenschutzverordnung Schulwesen in 
Erfüllung ihrer Aufgaben Einsicht in Schulakten zu gewähren.

(5) Welche Methoden der Beratung, Diagnostik oder psycholo-
gischen Intervention im konkreten Fall von den Schulpsycholo-
ginnen und Schulpsychologen angewendet werden, richtet sich 
nach der jeweiligen Fragestellung und ist ihrer fachlichen Ent-
scheidung im Rahmen der wissenschaftlichen und berufsethi-
schen Standards überlassen. Schulpsychologische Beratungen 
und Untersuchungen werden in der Regel ohne Anwesenheit 
Dritter durchgeführt.

5 - Dokumentation, Verschwiegenheit und  
Auskunftserteilung

Schulpsychologinnen und Schulpsychologen unterliegen der 
Dokumentationspflicht. Die Erhebung und Übermittlung von 
Daten sowie Datenschutzmaßnahmen erfolgen gemäß § 17 der 
Datenschutzverordnung Schulwesen.

6 - Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verwaltungsvorschrift tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 
2024 in Kraft und am 30. September 2026 außer Kraft.

Potsdam, den 15. Oktober 2024

Der Minister 
für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg

Steffen Freiberg

II. Nichtamtlicher Teil

Empfehlung des Ministeriums  
für Bildung, Jugend und Sport als oberste  

Landesjugendbehörde nach § 85 Abs. 2 SGB VIII
Arbeits- und Orientierungshilfe für den  

Bereich Amtsvormundschaft und –pflegschaft 
der BAGLJÄ (Beschluss auf der  

134. Arbeitstagung der BAGLJÄ vom  
10. bis 12.05.2023 in Erfurt)

Das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes 
Brandenburg übergibt die Arbeits- und Orientierungshilfe für 
den Bereich Amtsvormundschaft und –pflegschaft der BAGLJÄ 
(Beschluss auf der 134. Arbeitstagung der BAGLJÄ vom 10. 
bis 12.05.2023 in Erfurt) mit den Praxishinweisen der Landes-
arbeitsgemeinschaft der Brandenburger Vormünder (kleiner Ar-
beitskreis) vom 30.08.2024 als Handlungsempfehlungen gemäß 
§ 85 Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII.
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Landesarbeitsgemeinschaft der Brandenburger 
Vormünder 

 
 
 
 
 
 
 
 
Praxishinweise zur amtlichen Empfehlung des Ministeriums 
für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg 
gem. § 85 Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII der Arbeits- und 
Orientierungshilfe für den Bereich Amtsvormundschaft und 
–pflegschaft der Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Landesjugendämter - BAGLJÄ (Beschluss auf der 134. 
Arbeitstagung der BAGLJÄ vom 10. bis 12.05.2023 in Erfurt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stand: 30.08.2024 

1 Vorwort  
 
Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter (BAGLJÄ) hat auf ihrer 134. 
Arbeitstagung vom 10. bis 12. Mai 2023 in Erfurt die Arbeits- und Orientierungshilfe für 
den Bereich Amtsvormundschaft und –pflegschaft der BAGLJÄ beschlossen.  
 
Das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg empfiehlt 
diese Arbeits- und Orientierungshilfe gem. § 85 Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII als Einführung 
und Unterstützung für die Arbeit im Vormundschaftsbereich. Die amtliche Empfehlung 
wurde unter Berücksichtigung der nachstehenden praktischen Hinweise der 
Landesarbeitsgemeinschaft der Brandenburger Vormünder (LAG BV) ausgesprochen. 
 
Die Arbeitshilfe liefert neben einer guten Einführung und Unterstützung zudem weitere 
Impulse und Anregungen für den Bereich Amtsvormundschaften und –pflegschaften. 
Dennoch bleiben die Erfahrungswerte, die sich durch die Umsetzung der 
Vormundschaftsreform ergeben werden, abzuwarten. Die Arbeitshilfe sollte daher 
nach einer gewissen Erprobungszeit aktualisiert und gegebenenfalls angepasst 
werden. 
 
 
2 Zum Themenbereich 1 „Aufgabenbereich Amtsvormundschaft 

und –pflegschaft“ 
 
Begrüßenswert sind die allgemeinen Empfehlungen, beispielsweise die Altersstufen 
bei der Entscheidungsfähigkeit der Mündel. 
 
Zu Punkt 1.1, letzter Punkt der Aufzählung wird klargestellt, dass es hier um eine 
Beratung hinsichtlich der Übernahme einer Patenschaft/Mentorenschaft durch die 
Amtsvormünder geht. Das entspricht bisher nicht der geübten Praxis und bedarf 
zusätzlicher personeller und zeitlicher Ressourcen. 
 
Zur vorläufigen Vormundschaft und Pflegschaft (Ziffer 1.2.1) ist auf den § 1781 Absatz 
1 BGB, hinzuweisen. Denn dort heißt es, dass die erforderlichen Ermittlungen zur 
Auswahl des geeigneten Vormunds insbesondere im persönlichen Umfeld des 
Mündels noch nicht abgeschlossen sind. Gerade dieser Wortlaut des Gesetzes 
ermöglicht es, dass seitens der Jugendämter oder der Vormundschaftsvereine 
Menschen akquiriert werden, die willens und in der Lage sind, ehrenamtlich eine 
Vormundschaft zu führen, auch wenn sie bisher noch keine Beziehung zu dem Mündel 
hatten.  
 
Eine vorläufige Vormundschaft kann auch dann bestellt werden, wenn ein 
vorübergehendes Hindernis für die Bestellung des Vormunds besteht (§ 1781 Absatz 
1, Alternative 2 BGB).  
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Ergänzend zur Favorisierung der ehrenamtlichen Vormundschaft in Ziffer 1.2.2 muss 
auch erwähnt werden, dass ein ehrenamtlicher Einzelvormund im Gegensatz bspw. 
zum Amtsvormund nicht an Arbeitszeiten und Amtsstrukturen gebunden ist und der 
Gesetzgeber dadurch erhofft, dass das Mündel intensiver begleitet werden kann. So 
heißt es im Regierungsentwurf: „Der nicht berufsmäßig tätige Vormund ist 
grundsätzlich vorzugswürdig, da er gegenüber einem beruflichen Vormund mehr Zeit, 
Engagement und persönliche Zuwendung für den Mündel aufbringen kann.“ (vgl. 
Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts, BT-
Drucksache 19/24445). 
  
Beim Unterpunkt „Übertragung von Sorgeangelegenheiten auf die Pflegeperson (§ 1777 
BGB) bei  Ziffer 1.3.3 wird darauf hingewiesen, dass nur einzelne Sorgeangelegenheiten 
oder eine bestimmte Art von Sorgeangelegenheiten übertragen werden können. 
 
Zu Ziffer 1.4.1 wird der Hinweis gegeben, dass die Aufzählung nicht abschließend ist. 
Z.B. fehlt beim Unterpunkt „Absicherung der notwendigen medizinischen Betreuung“ 
der Punkt Beantragung medizinischer Hilfsmittel. Dieser ist in der Arbeits- und 
Orientierungshilfe von 2004 noch enthalten. Die genannten Punkte können auch 
mehreren Inhalten der Personensorge gleichzeitig zugeordnet sein. 
 
 
3 Zum Themenbereich 2 „Qualitätssichernde Kriterien in der 

Amtsvormundschaft und –pflegschaft“ 
 
In Punkt 2.4 wird auf die  Fallobergrenze von 50 Vormundschaften eingegangen. Es 
wird zwar empfohlen, die Obergrenze nur im Ausnahmefall auszureizen, jedoch 
herrscht unter den Praktikern Einigkeit, dass schon ab einer Fallobergrenze von 35 
oder mehr Mündeln, die umfassenden Aufgaben der Vormundschaft sowie der erhöhte 
Aufwand durch die Vormundschaftsreform nicht in der gewünschten Qualität leistbar 
sind. Den Bedürfnissen der einzelnen Mündel kann der Vormund nicht mehr adäquat 
gerecht werden. Hier sollte zudem berücksichtigt werden, dass die Fälle zunehmend 
komplexer sind. Die Mündel weisen immer mehr Belastungen auf, die sich größtenteils 
aus ihren schwierigen Lebensläufen, den Beziehungsabbrüchen und weiteren 
konfliktbehafteten Lebensereignissen ergeben haben. Die Argumente für die 
Empfehlung die Zahl nicht auszureizen, sind seit Jahren bekannt. Hier wäre eine 
deutlichere Empfehlung für eine Fallobergrenze, mit der ein qualitativ hochwertiges 
Erfüllen der umfassenden Aufgaben unter Berücksichtigung der vielfältigen 
Bedürfnisse der Mündel möglich ist, dringend notwendig gewesen.  
 
Auch der Praxisbeirat Amtsvormundschaft (DIJuF) und das Bundesforums 
Vormundschaft und Pflegschaft e. V.  haben dies in Ihren Empfehlungen 
„Verantwortung braucht angemessene Ressourcen – Schluss mit Fallzahlbingo in der 
Vormundschaft!“ vom Dezember 2023 moniert.  
 

Im März 2024 haben 14 Fachorganisationen der Kinder- und Jugendhilfe (darunter das 
DIJuF und der Bundesforum Vormundschaft und Pflegschaft e.V.) bessere gesetzliche 
Bedingungen für die Vormundschaft und Pflegschaft sowie die betroffenen Kinder 
eingefordert. Unter dem Titel „Kinderrechtsbasierte Vormundschaft ermöglichen!“ 
riefen sie dazu auf, die Fallobergrenze in der Vormundschaft zu senken, die örtliche 
Zuständigkeit kindgerecht zu gestalten (§§ 87c, 88a SGB VIII) und eine 
aussagekräftige Statistik zu etablieren. In diesem Papier wird die Herabsetzung der 
Fallobergrenze auf ein realistisches Maß von 30 Fällen pro Vollzeitkraft gefordert.  
 
Dieser Empfehlung kann sich die Landesarbeitsgemeinschaft der Brandenburger 
Vormünder nur anschließen. 
 
 
4 Zum Themenbereich 3 „Führung der Amtsvormundschaft und 

–pflegschaft“ 
 
Ergänzend zu Ziffer 3.2 muss auch der Staatshaftungsanspruch nach § 1 Abs. 1 StHG 
genannt werden. 
 
Zu Ziffer 3.4.2 wird darauf hingewiesen, dass bei einer Amtsvormundschaft die 
Personensorge und Vermögenssorge vollständig übertragen wird, während bei der 
Amtspflegschaft nur einzelne Wirkungskreise übertragen werden. Daraus leitet sich 
die jeweilige Garantenstellung ab. 
 
Zu Punkt 3.7.2.1 wird klargestellt, dass die Beratungsfunktion gegenüber den Eltern 
nicht beim Amtsvormund, sondern insbesondere beim ASD liegt (s. Frankfurter 
Kommentar zum SGB VIII zu § 37).  
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Der Briefmarathon an Schulen 2024

Briefe schreiben kann Leben retten! Das zeigen die Erfolge des 
Amnesty Briefmarathons der letzten 20 Jahren. Rund um den 
10.  Dezember organisiert Amnesty International die Briefak-
tion, an der jedes Jahr hunderte Schulen und Jugendorganisa-
tionen in Deutschland teilnehmen. Gemeinsam mit Menschen 
in aller Welt schreiben Kinder und Jugendliche Briefe für poli-
tisch Gefangene, in denen sie ihre Solidarität mit den Betroffe-
nen ausdrücken und Regierungen auffordern, Menschenrechts-
verteidiger*innen freizulassen. 

Der Briefmarathon ist eine tolle Gelegenheit für junge Men-
schen, sich intensiv mit den Menschenrechten auseinanderzu-
setzen, eigene Haltungen zu entwickeln und gleichzeitig selbst 
aktiv zu werden.

Denn nur wer seine Rechte kennt, kann sich für seine eige-
nen Rechte und die Rechte anderer einsetzen.

Die Kultusministerkonferenz hat in ihrem Beschluss 2018 
Kinder- und Menschenrechtsbildung als Kern des schulischen 
Bildungsauftrags definiert und fordert, diese als Querschnitts-
thema in allen Fächern des Schullebens zu verankern. 

Informationen zum Briefmarathon finden Sie auf der Web-
site von Amnesty International. Dort können Sie Ihre Schule, 
Klasse oder Jugendorganisation auch gleich unverbindlich an-
melden und ab Ende Oktober kostenlose Materialien für die 
Durchführung der Briefaktion bestellen: https://www.amnesty.
de/briefmarathon-schule.

Ab Mitte November stellt Amnesty International auf der Web-
site auch Unterrichtsvorschläge für den Briefmarathon zur 
Verfügung. Diese behandeln sowohl die Grundlagen der Men-
schenrechte als auch fallbezogene Menschenrechtsthemen. Die 
Briefaktion findet von Mitte November bis Ende Dezember 
statt, ist für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren und für 
alle Schulen geeignet.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Menschenrechtsbildungs-
team von Amnesty International unter bildung@amnesty.de 

Information über neue Verordnungen

Folgende Verordnung wurde im Gesetz- und Verordnungs-
blatt II (Rechtsstand GVBl. II Nr. 70/2024) verkündet:

Sie kann unter http://bravors.brandenburg.de/de/vorschriften_er-
weiterte_suche elektronisch eingesehen werden.

Bezeichnung:	� Zweite Verordnung zur Änderung der 
Eingliederungs- und Schulpflichtruhens-
verordnung

Kurzbezeichnung:	� Eingliederungs- und Schulpflichtruhens-
verordnung

Abkürzung:	 EinglSchuruV

Datum:	 2. September 2024

Fundstelle:	 GVBl. II Nr. 70

LINK-Gliederung:	 40.10 (print)

Inkrafttreten:	 4. September 2024

Außerkrafttreten:	 N.N.

Änderungen:	 § 5, § 6, § 8 und § 10 geändert
	� § 2 Absatz 1 Wörter, § 4 Absatz 4 Wörter 

eingefügt

Folgende Verordnung wurde im Gesetz- und Verordnungs-
blatt II (Rechtsstand GVBl. II Nr. 72/2024) verkündet:

Sie kann unter http://bravors.brandenburg.de/de/vorschriften_er-
weiterte_suche elektronisch eingesehen werden.

Bezeichnung:	� Berichtigung der zehnten Verordnung zur 
Änderung der Grundschulverordnung

Kurzbezeichnung:	 Grundschulverordnung

Abkürzung:	 GV

Datum:	 6. September 2024

Fundstelle:	 GVBl. II Nr. 72

LINK-Gliederung:	 20.10 (print)

Inkrafttreten:	 N.N.

Außerkrafttreten:	 N.N.

Änderungen:	 Artikel I ersetzt Absatz 1 durch Absatz 2

https://www.amnesty.de/amnesty-briefmarathon-schule
https://bravors.brandenburg.de/de/vorschriften_erweiterte_suche
https://bravors.brandenburg.de/de/vorschriften_erweiterte_suche
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Folgende Verordnung wurde im Gesetz- und Verordnungs-
blatt II (Rechtsstand GVBl. II Nr. 84/2024) verkündet:

Sie kann unter http://bravors.brandenburg.de/de/vorschriften_er-
weiterte_suche elektronisch eingesehen werden.

Bezeichnung:	� Verordnung über die Genehmigung und 
Anerkennung von Ersatzschulen

Kurzbezeichnung:	 Ersatzschulverordnung

Abkürzung:	 ESV

Datum:	 18. September 2024

Fundstelle:	 GVBl. II Nr. 84

LINK-Gliederung:	 15.20 (print)

Inkrafttreten:	 1. Oktober 2024

Außerkrafttreten:	� Ersatzschulgenehmigungsverordnung 
mit Ablauf des 30. September 2024

Änderungen:	 entfällt

https://bravors.brandenburg.de/de/vorschriften_erweiterte_suche
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